
Preisblatt 2024 Weiler Wärme eG Stand: Dezember 2023

Jahrespreise Gültig ab 01.01.2024

Entgelte zuzüglich Aufschlägen nach StromNEV § 17-19, KWK-Umlage, Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer

in der jeweils geltenden Höhe.

Wirkleistung und Wirkarbeit

Entnahme und Einspeisung mit Lastgangzählung (RLM)

Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung (SLP):

Aufschläge aufgrund individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung (Strom-NEV)

Umlagen und Abgaben

EntgeltLetztverbrauchergruppe/Endverbrauchskategorien

Letztverbrauch, der über 1.000.000 kWh/a und Entnahmestelle hinausgeht 

(Endverbrauchskategorie B') 0,050

Letztverbrauchergruppe B' (Abnahme über 1.000.000 kWh/a) ct/kWh

Letztverbrauchergruppe A' (Abnahme bis einschließlich 1.000.000 kWh/a) ct/kWh

Letztverbrauch <= 1.000.000 kWh/a je Entnahmestelle (Endverbrauchskategorie A) 0,643

jährliche Messung

halbjährige Messung

vierteljährige Messung

monatl. Messung

Eintarifzähler

Zweitarifzähler

2-Richtungszähler

70,50 €/a

Grundpreis

jährliche Messung

halbjährige Messung

vierteljährige Messung

monatl. Messung

jährliche Messung

halbjährige Messung

vierteljährige Messung

monatl. Messung

23,80 €/a

33,80 €/a

73,80 €/a

15,50 €/a

20,50 €/a

30,50 €/a

Grundpreis

13,00 €/a

18,00 €/a

28,00 €/a

68,00 €/a

18,80 €/a

Entgelte für den Messstellenbetrieb

€/a

je Messstelle

640,00

Spannungsebene

Mittelspannung (MS) 

450,00Niederspannung (NS)

< 2.500h

>= 2.500 h

< 2.500h

Entgelt für die Netznutzung

Entnahme ohne Leistungsmessung

Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur für Kunden ohne Leistungsmessung (SLP)

Arbeitspreis

ct/kWh

8,18

Grundpreis

€/a

50,00

Preisblatt 1:

Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur für Kunden mit Leistungsmessung (RLM)

Arbeitspreis

[ct/kWh]

6,83

0,32

6,84

0,33

6,98

1,03

Jahresleistungs-

preis [€/kWa]

21,20

183,77

21,21

183,78

172,60>= 2.500 h

Umspannung (MS/NS)

Mittelspannung

Niederspannung
23,63

Jahresbenutzungs-

dauer

< 2.500h

>= 2.500 h



Aufschläge aufgrund des Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG)

Aufschläge aufgrund §17f des Gesetzes für die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) (Offshore-Haftungsumlage)

Die Konzessionsabgabe beträgt derzeit für das Versorgungsgebiet der WeilerWärme eG

Gültig bis 31.12.2024*

*Änderungen vorbehalten

in Gemeinden bis 25.000 Einwohner 1,32

Sondervertragskunden 0,11

Letztverbrauch, der über 1.000.000 kWh/a und Entnahmestelle hinausgeht; nur strom- 

intensive Unternehme des prodzierenden Gewerbes (Endverbrauchskategorie B') 0,025

Konzessionsabgabe Entgelt

bei der Entnahme von Tarifkunden ct/kWh

Kategorien Entgelt

ct/kWh

Nichtpriviligierter Letztverbrauch 0,656

Kategorien Entgelt

ct/kWh

Nichtpriviligierte Letztverbräuche 0,275

Letztverbrauchergruppe C' (Abnahme über 1.000.000 kWh/a, stromintensives produzierendes 

Gewerbe) ct/kWh
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Jahrespreise Gültig ab 01.01.2024

Entgelte zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

Modul 1 (pauschale Netzentgeltreduzierung):

Modul 2 (reduzierter Arbeitspreis):

Entgelte zuzüglich Aufschläge gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV (Preisblatt 1) und § 10 bis 12 EnFG (Preisblatt 1).

Preisblatt 1a:
Entgelte für Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (Inbetriebnahme ab dem 

01.01.2024)

Die Module 1 und 2 können von Betreibern steuerbare Verbrauchseinrichtungen ausgewählt werden, die ab dem 01.01.2024 

eine steuerbare Verbrauchseinrichtung an das Netz des Verteilnetzbetreibers anschließen. Die Auswahlmöglichkeit besteht 

ausschließlich für Verbraucher mit Entnahme ohne Lastgangmessung. Betreibern von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in 

den Netzebenen Umspannung zur Niederspannung und im Nie derspannungsnetz mit leistungsgemessener Entnahme steht 

ausschließlich Modul 1 zu Verfügung. Für Betrei ber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, die keine Entscheidung für ein Modul 

getroffen haben, wird das Mo dul 1 als "Defaultmodul" angewendet.

Die gewährte Reduzierung darf das an einer Marktlokation zu zahlende Netzentgelt von 0,00 € nicht unterschreiten. Ein 

negatives Netzentgelt wird somit ausgeschlos

Gutschrift

Art der Entnahmestelle €/a

(netto)

€/a

(brutto)
Entnahmestelle ohne registrierte 

Lastgangmessung
141,35 168,21

Arbeitspreis

 Hinzu kommt die Konzessionsabgabe. Zusätzlich werden die Entgelte für Messstellenbetrieb erhoben - sofern die Netze BW 

GmbH diese Leistung erbringt.

Art der Entnahmestelle Cent/kWh (netto) Cent/kWh (brutto)
Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 

14a EnWG
3,272 3,894
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Jahrespreise Gültig ab 01.01.2024

Entgelte zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

Verzugskosten pauschal

Verzugskosten variabel

10 (je Fall)

10

Auftragsstornierung bis zum Vortag der Sperrung 25

Auftragsstornierung am Tag der Sperrung 50

Verzugskosten

Wiederherstellung der Anschlussnutzung außerhalb der regulären Arbeitszeit 300

innerhalb der regulären Arbeitszeit

       - zur Unterbrechung der Anschlussnutzung

       - zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung

       - erfolglose Unterbrechung

100

100

80

Preisblatt 2:

Entgelte für die Unterbrechnung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung

Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung im Auftrag des Lieferanten Entgelt

Für den Einsatz eines Beauftragten der WeilerWärme in €
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Jahrespreise Gültig ab 01.01.2024

Entgelte zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

alle Ebenen 0,00

Preisblatt 3:

Blindarbeitspreis Entgelt

ct/kvarh


